
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von (2) Es tritt am 31. Dezember 2010 außer Kraft; ein 
Kurhessen-Waldeck hat das folgende Kirchenge- Kirchengesetz trifft bis zum 31. Dezember 2009 
setz beschlossen: weitere Regelungen. 

Kirchengesetz 
zur Erprobung neuer Strukturen 

im Kirchenkreis (Strui$urerprobungsgesetz) Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkün- 

(Kirchengesetz zur Anderuncl der Grund- det. 

orcJnung und des ~inanzzuwei~un~s~esetzes) Kassel, den 7. Dezember 2004 

(n0 - J d G  Vom 24. November 2004 Dr. H e i n  
1 Bischof 1 

Artikel 1 I 
Die Grundordnung der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck, zuletzt geändert durch das 

4 
25. Änderungsgesetz vom 27. November 2002 
(KABI. 2003, S. 9), wird wie folgt geändert: 

Es wird mit der Überschrift "E. Erprobungsrege- 
lung" ein neuer Artikel 85 a mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 

"Artikel 85 a 

Auf der Grundlage einer von der Kreissynode zu 
beschließenden Satzung können für die Erfüllung 
der im Kirchenkreis wahrzunehmenden Aufgaben 
von den Regelungen dieses Abschnittes und ande- 
rer kirchlicher Rechtsvorschriften abweichende 
Strukturen, Organisations- und Arbeitsformen 
erprobt werden. Insbesondere kann der Kirchen- 
kreis nach Anhörung der Beteiligten Aufgaben der 

& h e n a -  Kiraengernein- 
den wahrnehmen; eine Anhörung der Beteiligten ist 
nicht erforderlich, wenn dem Kirchenkreis diese 
Aufgaben durch einen Gesamtverband übertragen 
werden. Die Satzung bedarf der Genehmigung des 
Rates der Landeskirche." 

Artikel 2 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck hat das folgende Kirchenge- 
setz beschlossen: 

26. Kirchengesetz 
~ ~ - 2 L d h  

zur Änderung der Grundordnung 

Vom 24. November 2004 

Artikel 1 

Die Grundordnung der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck, zuletzt geändert durch das 
S t r u M u r e r p r o b u n g s g e ~ t ~ - ~ ~ 8 ~ e r - 1 3 - Q 0 4  - - - 
(KABI. S. 190), wird wie folgt geändert: 

In Artikel 5 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter 
"oder die vereinigten Kirchenkreisvorstände von 
Kassel-Stadt, wenn die Gemeinden dort liegen" 

Das Kirchengesetz über die Finanzzuweisung an gestrichen. 

die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die von 
diesen ciebildeten Gesamt- und Zweckverbände in Li 2 
der ~van~elischen Kirche von Kurhessen-Waldeck Artikel 70 Absatz wird aufgehoben. Der bisherige 
vom 26. November 1997 (KABI. S. 21 1) in der Fas- 
sung der Neubekanntmachung vom 21. Januar Absatz 1 wird einziger Absatz dieser Vorschrift. 

2003 (KABI. S. 15), wird wie folgt geändert: 
§ 3 

In 5 8 wird ein neuer Absatz 2 mit folgendem Wort- 
laut angefügt: In Artikel 14 Absatz 3 wird das Wort "der" vor dem 

"Absatz I ailt ents~rechend für Kirchenkreise, Wort "Beauftragte" gestrichen. 

denen mit ~ i s t i r n m u n ~  des Rates der ~andeskir: 
che (Artikel 85 a der Grundordnung) die Einnahme 
der Zuweisungen für die in ihnen' zusammenge- Artikel 91 wird wie folgt geändert: 
schlossenen Kirchengemeinden und deren Aus- 
stattung mit den notwendigen Finanzmitteln über- 
tragen ist." a) In Absatz 1 werden das Wort "Kassel-West" 

und das nachfolgende Komma gestrichen. 

Artikel 3 
b) In Absatz 2 werden die Wörter "Kassel-Mitte, 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kassel-Ost" und das nachfolgende Komma 
Kraft. gestrichen. 
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